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Änderungen in der 29. ATP 
 
Hier: Natriumhypochloridlösung ....% Cl aktiv 
 
Index-Nr. 017-011-00-1 
CAS 7681-52-9 
EC-Nr. 231-668-3 
 
Sachverhalt 

Bis zur 29. ATP waren die Konzentrationsgrenzen bei der Kennzeinung der Zubereitung auf den Anteil des 

aktiven Chlor bezogen. Dies war mit einem * bei der Konzentrationsangabe kenntlich gemacht. Mit der 29. 

ATP ist diese Verdeutlichung bei den Konzentrationsgrenzen weg gefallen. 

Mit der Bezeichnung der Substanz wird zwar verdeutlicht, dass die Gefährdung von dem Anteil des aktiven 

Chlors ausgeht, doch genau genommen beziehen sich jetzt die Konzentrationsgrenzen auf Massenprozent, 

was wiederum eine Änderung der Kennzeichnung nach sich zieht. Dieses hat dann Auswirkungen auf an-

dere Gesetze und Rechtsgebiete, wie z.B. das BImSchG. 

 

Lösungsvorschlag 

Da in der Beschreibung des Stoffes der Gefahrenauslösende Faktor durch den Zusatz „...% Chlor aktiv“ 

schon hervorgehoben wird, sollte trotz des fehlenden Hinweises bei den Zubereitungsgrenzen, weiterhin 

die Einstufung der Zubereitung über den Anteil des aktiven Chlors in der Zubereitung erfolgen. Die Gefahr 

geht von dem Anteil des aktiven Chlor aus. 

Ein weiterer Hinweis, dass diese Auslegung korrekt ist, kommt aus der Analytik. Auch hier wird nicht der 

Gesamtgehalt an Chlor, sondern nur das freiwerdende, also aktive, Chlor bestimmt. 

 

Anlagen:  1 - Auszug 29.ATP L216/16 vom 16.06.2004 

  2 - Auszug Stoffliste vor der 29. ATP 
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     Anlage 1:  Auszug 29.ATP L216/16 vom 16.06.2004
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     Anlage 2:  Auszug Stoffliste vor der 29. ATP 
 
 


